
diam partem ratione nominorum de Wolkerenges, reliqua vero media pars fuit do-
minorum Arnoldi et Marsilii militum. Als sich die Zisterzienserinnen damit nicht
zufrieden gaben, griff der Abt von Morimond selbst ein und entschied 1292, der
Anteil sei zu gering, als daß sie ein Recht auf die Schweinemast bei Bibiche hät¬

ten 195
. Aus dem gleichen Jahr stammt die bereits erwähnte Urkunde mit der Ver¬

einbarung über Zuchtbulle und -eber. Wie für den Bullen muß offenbleiben, ob er

in der Grangie zur Zucht gebraucht wurde 196
. Herzog Friedrich III. von Lothringen

gewährte 1297 Weiler-Bettnach ein umfassendes Privileg, in dem er abschließend
der Abtei die freie Schweinemast in all ihren Wäldern, besonders denen von Bi¬

biche und Monneren, zugestand 197
. Da Weiler-Bettnach in Monneren allem An¬

schein nach keine Grangie betrieb, dürfte der Wald von dem auf dem Nachbarbann
gelegenen Klosterhof Bibiche mitgenutzt worden sein, was auf beträchtliche Her¬

dengrößen schließen läßt. Eine zeitliche Lücke in der Überlieferung für Bibiche en¬

det erst im 16. Jh. Einigte sich die Abtei noch 1524 mit dem lothringischen Kellner
Adam von Wallerfangen auf eine Zahl von 100 eigenen und 200 fremden, d.h. zur
Hut der Grangie überlassenen Schweinen, so limitierte Herzog Anton von Lothrin¬

gen im darauffolgenden Jahr die Waldmast generell auf 200 Tiere 198
.

Es ist ein permanenter Rückgang der Weiler-Bettnach zugebilligten Herdengröße
festzustellen, die 1551 vermutlich noch einmal verringert wurde, als lothringische
Amtmänner den neuen Ansiedlern in Bibiche erlaubten, vor dem Johannistag (24.

Juni) 64 Schweine in die Wälder zu treiben 199
. Bis 1741 hatte sich schließlich das

Recht der Abtei auf 80 Tiere reduziert, hinzu kamen 12 eigene des Pächters von La
Petite Bibische, dem einstigen Klosterhof200 . Bei aller Einschränkung der Herden¬
größe muß man festhalten, daß sich der Klosterhof in Bibiche über Jahrhunderte
auf die Schweinezucht spezialisiert hat. Die Weiler-Bettnach auferlegten Ein¬
schränkungen spiegeln zum einen sicher die schwieriger werdenden Bedingungen
vor dem Hintergrund der sich etablierenden Territorialherrschaft wider; zum andern
darf man aber nicht verkennen, daß die Grangien nicht zuletzt infolge personeller
Probleme den Umfang ihrer agrarischen Tätigkeit nach und nach reduzieren muß¬

ten.

Bildete Bibiche auch das Zentrum der Schweinezucht Weiler-Bettnachs, so konzen¬
trierte sie sich doch nicht völlig auf diesen Hof. Auf Bettange zu beziehen hat man
wohl eine Vereinbarung, die 1257 Bischof Jakob von Metz und Abt Wilhelm von
Weiler-Bettnach trafen. Es ging dabei um die Schweinemast im Wald von Beu-
scenges, der zu einem Achtel der Abtei gehörte. Beide einigten sich darauf, que eil
de Vilerspuent chesc'an mettre en celui boix jusk'a CCpors en lapaxon sans rien a

195 ADM H 683 Nr. Ib [1292 V],
196 S. oben mit Anm. 187.
197 ADM H 1714, fol. 334r-336r [1297 VII 24].
198 ADM H 1714, fol. 88v-90v [1525 XI 18].
199 ADM H 1714, fol. 473v-475r [1551 XII 2].
200 ADM H 1757 Nr. 22, S. 26-28 Art. 38f. [1741 IV 2].
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